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Leistungsbeurteilung Sekundarstufe II 
 
Im Kurssystem der gymnasialen Oberstufe ergibt sich die jeweilige Kursabschlussnote in einem Kurs mit 

schriftlichen Arbeiten (Klausuren) aus den Leistungen im Beurteilungsbereich Klausuren (§ 14) und den Leis-

tungen im Beurteilungsbereich Sonstige Mitarbeit (§ 15). Die Kursabschlussnote wird gleichwertig aus den 

Endnoten beider Beurteilungsbereiche gebildet. Eine rein rechnerische Bildung der Kursabschlussnote ist un-

zulässig, vielmehr ist die Gesamtentwicklung der Schülerin oder des Schülers im Kurshalbjahr zu berücksich-

tigen. Bei Kursen ohne Klausuren ist die Endnote im Beurteilungsbereich Sonstige Mitarbeit die Kursabschluss-

note. 

Überprüfungsformen schriftlicher und mündlicher Art sollen darauf ausgerichtet sein, die im 

Kernlehrplan ausgewiesenen Kompetenzbereiche (Sachkompetenz, 

Methodenkompetenz, Urteilskompetenz, Handlungskompetenz)  zu berücksichtigen. 
 

Die Bewertung der Leistungen richtet sich nach deren Umfang und der richtigen Anwendung 
der Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie der Art der Darstellung. Bei der Bewertung 
schriftlicher Arbeiten sind Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der deutschen Spra-
che und gegen die äußere Form angemessen zu berücksichtigen. Gehäufte Verstöße führen 
zur Absenkung der Leistungsbewertung um eine Notenstufe in der Einführungsphase und um 
bis zu zwei Notenpunkte gemäß § 16 Abs. 2 in der Qualifikationsphase.  

Sämtliche hier genannten Bewertungsgrundlagen und Maßstäbe gelten auch für die im 
Unterricht auf Distanz erbrachten Leistungen.  

 

Beurteilungsbereich Schriftliche Arbeiten/Klausuren 

Die Schülerinnen und Schüler müssen mit den Überprüfungsformen, die im Rahmen von Klausuren 

eingesetzt werden, vertraut sein und rechtzeitig sowie hinreichend Gelegenheit zur Anwendung ha-

ben. 

Über ihre unmittelbare Funktion als Instrument der Leistungsbewertung hinaus sollen Klausuren im Laufe 

der gymnasialen Oberstufe auch zunehmend auf die inhaltlichen und formalen Anforderungen des schrift-

lichen Teils der Abiturprüfungen vorbereiten. Dazu gehört 

u.a. auch die Schaffung angemessener Transparenz im Zusammenhang mit einer kriterienge-

leiteten Bewertung. 

Beurteilungsbereich Sonstige Leistungen im Unterricht/Sonstige Mitarbeit 

Zu den Bestandteilen der Sonstigen Leistungen im Unterricht/Sonstigen Mitarbeit zählen u.a. unterschiedliche 
Formen der selbstständigen und kooperativen Aufgabenerfüllung, Beiträge zum Unterricht, von der Lehrkraft 
abgerufene Leistungsnachweise wie z.B. die schriftliche Übung, von der Schülerin oder dem Schüler vorberei-
tete, in abgeschlossener Form eingebrachte Elemente zur Unterrichtsarbeit, die z.B. in Form von Präsentatio-
nen, Protokollen, Referaten und Portfolios möglich werden. Schülerinnen und Schüler bekommen durch die 
Verwendung einer Vielzahl von unterschiedlichen Überprüfungsformen vielfältige Möglichkeiten, ihre eigene 
Kompetenzentwicklung darzustellen und zu dokumentieren. Der Stand der Kompetenzentwicklung in der 
Sonstigen Mitarbeit wird sowohl durch Beobachtung während des Schuljahres (Prozess der Kompetenzent-
wicklung) als auch durch punktuelle Überprüfungen (Stand der Kompetenzentwicklung) festgestellt. 
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Überprüfungsformen: 

Überprüfungsform Kurzbeschreibung 

A Erfassung und Darlegung eines 

philosophischen Problems 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen auf der 

Grundlage der Analyse eines Fallbeispiels bzw. 

eines präsentativen oder diskursiven Materials ein 

philosophisches Problem, explizieren es und ord-

nen es ggf. in einen umfassenderen fachlichen Kon-

text ein. 

B Erörterung eines philosophischen 

Problems 

Die Schülerinnen und Schüler erörtern ein philoso-

phisches Problem mit Materialgrundlage (z.B. Tex-

terörterung) oder ohne Materialgrundlage (z.B. Es-

say), indem sie das Für und Wider argumentativ 

abwägen und auf dieser Grundlage eine eigene Po-

sition entwickeln. 

C Diskursive oder präsentative 

Darstellung philosophischer 

Sachzusammenhänge 

Die Schülerinnen und Schüler stellen philoso-

phische Sachzusammenhänge dar, indem sie diese 

in diskursiver Gestaltung (z.B. Strukturskizze, Leser-

brief; Interview) oder in künstlerischer Gestaltung 

(z.B. bildliche oder szenische Darstellung, die 

diskursiv ergänzt bzw. kommentiert wird) zum 

Ausdruck bringen. 

D Bestimmung und Explikation 

philosophischer Begriffe 

Die Schülerinnen und Schüler bestimmen grund-

legende philosophische Begriffe, indem sie deren 

Merkmale darlegen, sie von anderen Begriffen 

abgrenzen und sie in Anwendungskontexten ent-

falten. 

E Analyse und Interpretation eines 

philosophischen Textes 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren 

einen philosophischen Text, indem sie das 

diesem zugrundeliegende Problem bzw. An-

liegen sowie die zentrale These ermitteln, den 

gedanklichen Aufbau bzw. die Argumenta-

tionsstrukturen darstellen und wesentliche 

Aussagen interpretieren. 

F Rekonstruktion philosophischer 

Positionen und Denkmodelle 

Die Schülerinnen und Schüler rekonstruieren phi-

losophische Positionen und Denkmodelle in ihren 

wesentlichen gedanklichen und argumentativen 

Schritten unter Fokussierung auf eine vorliegende 

Problemstellung. 

G Darstellung philosophischer 

Positionen in Anwendungs- 

kontexten 

Die Schülerinnen und Schüler stellen philoso-

phische Positionen in Anwendungskontexten dar, 

indem sie diese in neuen lebensweltlichen Zusam-

menhängen darlegen und ihren dies-bezüglichen 

Problemlösungsbeitrag aufzeigen. 
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H Vergleich philosophischer Texte 

bzw. Positionen 

Die Schülerinnen und Schüler vergleichen philoso-

phische Texte bzw. Positionen, indem sie gedankli-

che Bezüge zwischen ihnen herstellen, sie vonei-

nander abgrenzen und sie 

in umfassendere fachliche Kontexte einordnen. 
I Beurteilung philosophischer Texte 

und Positionen 

Die Schülerinnen und Schüler beurteilen philos-

ophische Texte und Positionen, indem sie deren 

Voraussetzungen und Konsequenzen aufzeigen, 

ihre gedankliche bzw. argumentative Konsistenz 

sowie ihre Tragfähigkeit bewerten. 

 
Bewertung im Rahmen des Lernens auf Distanz 
Die gesetzlichen Vorgaben zur Leistungsüberprüfung und zur Leistungsbewertung gelten auch für die 
im Distanzunterricht erbrachten Leistungen. Hiervon betroffen sind alle im Distanzunterricht vermit-
telten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler mit Ausnahme von 
Klassenarbeiten und Prüfungen, die in der Regel im Rahmen des Präsenzunterrichts stattfinden sol-
len. Anwendung finden hierbei alle bisherigen Grundsätze zur Leistungsbeurteilung, besonders im 
Bereich „sonstige Leistungen“. Es sind aber auch Beurteilungen des Bereichs „schriftliche Leistungen“ 
möglich, etwa wenn, wie im Präsenzunterricht auch üblich, eine der Klassenarbeiten im Schuljahr 
durch andere gleichwertige Formen der schriftlichen Ausarbeitung ersetzt werden kann. 
Darüber hinaus muss aber auch berücksichtigt werden, dass im  Distanzunterricht einige vorhandene 
Formen der Leistungsüberprüfung aus dem Präsenzunterricht geeigneter erscheinen als andere (vgl. 
Tabelle unten). Hierbei sollte auch der Grad der Eigenständigkeit der Leistungen angesichts mögli-
cher häuslicher Unterstützung beachtet werden. 
Die Leistungsüberprüfungen sollten dabei so angelegt werden, dass sie die Lernentwicklung bzw. den 
Lernstand der Schülerinnen und Schüler angemessen erfassen und Grundlage für weitere Förderung 
sind. Bei der Rückmeldung an die Schülerinnen und Schüler sollte differenziert auf Schwächen und 
Stärken eingegangen werden, sodass gezieltes Weiterlernen möglich ist. 

 

Überprüfungsformen des Lernens auf Distanz: 
 

 

Formen der Leistungsbewertung im Distanzunterricht 
 

mündlich 
 alle Beiträge in Videokonferenzen 

 oder / auch über Telefonate 

 Präsentation von Arbeitsergebnissen: 
o Erklärvideos 
o Videosequenzen 
o Power-Point-Präsentationen mit begleitender 

Präsentation 
 

schriftlich 

 

 Projektarbeiten 

 Lerntagebücher 

 Portfolios etc. 

 digitale Schaubilder (Mindmaps, Diagramme, Tabellen 
etc.) 

 aufgabenbezogene schriftliche Ausarbeitungen 
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Abiturprüfung 
 

Bei der Lösung schriftlicher wie mündlicher Abituraufgaben sind generell Kompetenzen nach-

zuweisen, die im Unterricht der gesamten Qualifikationsphase erworben wurden und deren 

Erwerb in vielfältigen Zusammenhängen angelegt wurde. 

Im Hinblick auf die Anforderungen im schriftlichen und mündlichen Teil der Abiturprüfungen ist 

grundsätzlich von einer Strukturierung in drei Anforderungsbereiche auszugehen, die die Trans-

parenz bezüglich des Selbstständigkeitsgrades der erbrachten Prüfungsleistung erhöhen soll. 

 
□ Anforderungsbereich I umfasst das Wiedergeben von Sachverhalten und Kenntnissen im ge-

lernten Zusammenhang, die Verständnissicherung sowie das Anwenden und Beschreiben 

geübter Arbeitstechniken und Verfahren. 

 
□ Anforderungsbereich II umfasst das selbstständige Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, 

Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in 

einem durch Übung bekannten Zusammenhang und das selbstständige Übertragen und An-

wenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte. 

 
□ Anforderungsbereich III umfasst das Verarbeiten komplexer Sachverhalte mit dem Ziel, zu 

selbstständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, Verallgemeinerungen, 

Begründungen und Wertungen zu gelangen. Dabei wählen die Schülerinnen und Schüler 

selbstständig geeignete Arbeitstechniken und Verfahren zur Bewältigung der Aufgabe, wenden 

sie auf eine neue Problemstellung an und reflektieren das eigene Vorgehen. 

Für alle Fächer gilt, dass die Aufgabenstellungen in schriftlichen und mündlichen Abi-

turturprüfungen alle Anforderungsbereiche berücksichtigen müssen, der Anforderungs-

bereich II aber den Schwerpunkt bildet. 

 
Übergreifende Bewertungskriterien für die erbrachten Leistungen sind die Komplexität der Ge-

genstände, die sachliche Richtigkeit und die Schlüssigkeit der Aussagen, die Vielfalt der Gesichts-

punkte und ihre jeweilige Bedeutsamkeit, die Differenziertheit des Verstehens und Darstellens, 

das Herstellen geeigneter Zusammenhänge, die Eigenständigkeit der Auseinandersetzung mit 

Sachverhalten und Problemstellungen, die argumentative Begründung eigener Urteile, Stel-

lungnahmen und Wertungen, die Selbstständigkeit und Klarheit in Aufbau und Sprache, die Si-

cherheit im Umgang mit Fachsprache und -methoden sowie die Erfüllung standardsprachlicher 

Normen. 

 

 

 

 

Mündliche Abiturprüfung 

Die Aufgaben für die mündliche Abiturprüfung werden dezentral durch die Fachprüferin bzw. 

den Fachprüfer  im Einvernehmen mit dem jeweiligen Fachprüfungsausschuss   gestellt. Dabei 

handelt es sich um jeweils neue, begrenzte Aufgaben, die dem Prüfling einschließlich der ggf. 

notwendigen Texte und Materialien für den ersten Teil der mündlichen Abiturprüfung in 

schriftlicher Form vorgelegt werden. Die Aufgaben für die mündliche Abiturprüfung insge-

samt sind so zu stellen, dass sie hinreichend breit angelegt sind und sich nicht ausschließlich 
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auf den Unterricht eines Kurshalbjahres beschränken. Die Berücksichtigung aller Anforderungs-

bereiche soll eine Beurteilung ermöglichen, die das gesamte Notenspektrum umfasst. Aus-

wahlmöglichkeiten für die Schülerin bzw. den Schüler bestehen nicht. Der Erwartungshorizont 

ist zuvor mit dem Fachprüfungsausschuss abzustimmen. 

Der Prüfling soll in der Prüfung, die in der Regel mindestens 20, höchstens 30 Minuten dauert, 

in einem ersten Teil selbstständig die vorbereiteten Ergebnisse zur gestellten Aufgabe in zu-

sammenhängendem Vortrag präsentieren. In einem zweiten Teil sollen vor allem größere fach-

liche und fachübergreifende Zusammenhänge in einem Prüfungsgespräch angesprochen werden. 

Es ist nicht zulässig, zusammenhanglose Einzelfragen aneinander zu reihen. Bei der Bewertung 

mündlicher Prüfungen liegen der im Fachprüfungsausschuss abgestimmte Erwartungshorizont 

sowie die eingangs dargestellten übergreifenden Kriterien zu Grunde. Die Prüferin oder der Prüfer 

schlägt dem Fachprüfungsausschuss eine Note, ggf. mit Tendenz, vor. Die Mitglieder des Fach-

prüfungsausschusses stimmen über diesen Vorschlag ab. 

Für die schriftliche Abiturprüfung in Philosophie gelten folgende Aufgabenarten: 
 

I Erschließung eines philoso-
phischen Textes mit Vergleich 
und Beurteilung 

Den Schülerinnen und Schülern wird ein ihnen un-
bekannter philosophischer Text vorgelegt, in dem eine 
philosophische Position entfaltet wird. 
Ziel der Bearbeitung ist 
- die Darstellung des philosophischen Problems bzw. seines 
Anliegens, sowie der zentralen These und die Re-kon-
struktion des Gedankengangs in sachlicher und argumenta-
tiver Hinsicht, 

-  - ein Vergleich der in dem Text entfalteten philosophischen 
Position mit einer aus dem Unterricht bekannten philoso-
phischen Position, die dazu zu- nächst zu rekonstruieren ist, 

- das Aufzeigen der Voraussetzungen und Konsequenzen 
und die Beurteilung der gedanklichen Konsistenz und 
Tragfähigkeit der rekonstruierten philosophischen Posi-
tionen sowie die Entwicklung einer eigenen Stellung-
nahme. 

II 
A 

 
 
 
 
 
 

B 

C 

Erörterung eines philoso-
phischen Problems auf der 
Grundlage eines philoso-
phischen Textes 

 
 
 

 
auf der Grundlage einer oder 
mehrerer philosophischer 
Aus-sagen 

 
auf der Grundlage eines 
Fallbeispiels 

Den Schülerinnen und Schülern wird ein unbekanntes Mate-
rial (ein philosophischer Text, eine oder mehrere philoso-
phische Aussagen, ein Fallbeispiel) vorgelegt, aus dem 
jeweils ein philosophisches Problem entwickelt werden 
kann. 
Ziel der Bearbeitung ist 

 
· die Darlegung des Problems und seine Einordnung in 
einen umfassenderen fachlichen Kontext, 
· die argumentativ-diskursive Erörterung des Problems un-
ter Bezug auf philosophische Positionen und Denkmodelle, 
die den Schülerinnen und Sch¸lern aus dem Unterricht 
übekannt sind. 

 
 


